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führung.der Untersuchungsorgane der DDR zweifelsfrei wider
legt und die vom Täter vorsätzlich, herbeigeführte Tötung in 
. der in Abwesenheit des durchgeführten gerichtlichen
Haupt Verhandlung in der DDR rechtskräftig bewiesen werden.

\ Im Verfahren gegen den Fahnenflüchtigen^^®®®, der ver
sucht hatte, seinen Postenführer durch zwei Feuerstöße zu 
töten, erlangte die pDR im Rahmen der Auslieferungsverhand
lungen durch mündliche Mitteilungen des beauftragten Staats
anwaltes der BRD Informationen über Aussagen des Täters in 
der BRD. Im Zusammenhang mit der von den Justizorganen der- 
BRD erhobenen Forderung nach der Übergabe von Beweismitteln 
aus der DDR wurden drei beglaubigte Kopien von Beschuldig
tenvernehmungen d e s ^ ® ^ ® ®  aus der BRD übersandt. Auch hier 
zeigte sich, daß der Straftäter seine Schuld durch Falsch
aussagen abzuschwächen versuchte. Er behauptete, ohne Tö
tungsabsicht ausschließlich auf die Beine seines Postenfüh
rers gezielt geschossen zu haben. Daraus ergaben sieh be- ■ 
sonders hohe Anforderungen für eine qualifizierte Beweis
führung seitens der DDR. In einem Gutachten, welches Ein
gang in das Beweiserhebungsverfahren gegen ® H ® ® k  vor dem 
Bezirksgericht Leipzig fand, konnte diese Schutzbehauptung 
des Täters widerlegt werden. Es wurde durch ballistische und 
gerichtsmedizinische Sachverständigengutachten eindeutig 
festgestellt, d a ß ® ^ ® ^  den ersten Feuerstoß auf die Kör
permitte des stehenden Opfers abgegeben hatte und der 
zweite dessen Beine traf.

Entsprechend dem unter Punkt 1 der Arbeit dargelegten Ge
sichtspunkt, in der BRD beziehungsweise in Berlin (West) 
die Bestrafung der fahnenflüchtigen Mörder zu erreichen, 
ergibt.- sich für die DDR-Justizorgane die Notwendigkeit der 
Übergabe von Beweismitteln an'die dortigen Justizorgane.
Zu beachten ist dabei, die an die BRD beziehungsweise an 
Berlin (West) zu übergebenden Beweismittel in einer sol
chen Form auszugestalten, daß sie den dortigen strafpro
zessualen Bestimmungen entsprechen, um den Verdacht der


